
 

Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung 2023 
 
 
Nachfolgend finden Sie alle Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der 
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Porsche Automobil Holding SE am 
30. Juni 2023, die bis Donnerstag, 15. Juni 2023, 24.00 Uhr (MESZ), ordnungsgemäß 
zugegangen sind. Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten Gegenanträge, die nach den 
Vorschriften des § 126 Absatz 1 bis 3 AktG zugänglich zu machen sind, im Zeitpunkt der 
Zugänglichmachung als in der Hauptversammlung gestellt. Dies betrifft indes nur 
Gegenanträge, die auf eine inhaltliche Änderung des Verwaltungsvorschlags abzielen. Sofern 
der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert und nicht 
ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist (siehe Abschnitt II.1 der Einberufung 
zur Hauptversammlung), muss der Antrag in der Versammlung nicht behandelt werden. Das 
Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die Vorschläge der 
Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt unberührt. Für Vorschläge eines Aktionärs zur Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß. 
 
Zur Abstimmung über als gestellt geltende Gegenanträge und Wahlvorschläge können 
Stammaktionäre oder deren Bevollmächtigte (i) das Aktionärsportal unter www.porsche-
se.com/investor-relations/hauptversammlung oder (ii) das Formular zur Stimmrechtsausübung 
im Wege der Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die von der Porsche Automobil 
Holding SE benannten Stimmrechtsvertreter oder Briefwahl nutzen. Es ist im Internet unter 
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung abrufbar. 
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